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Schriftliche Anfrage Patricia von Falkenstein betreffend „gut ein-
sehbare Hinweise auf Bezugsmöglichkeiten von Parkkarten an Bil-
lettautomaten bei Parkierungsfeldern“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Patricia von Falkenstein 
dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„Immer wieder kommt es vor, dass vor allem auswärtige Besuchende unserer Stadt Schwierigkeiten 
bekunden, Parkkarten zu beziehen, um ihr Auto korrekt zu parkieren. Hinweise auf die Bezugsmög-
lichkeiten an BVB- Billettautomaten fehlen auf den Verkehrs-Schildern, welche das Parkieren regeln. 
Mit einem einfachen Hinweis auf den Verkehrs-Schildern könnte das offensichtlich bestehende Prob-
lem behoben werden. Unser Kanton würde sich auch in dieser Hinsicht besucherfreundlich zeigen. 

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

- Können Hinweise auf den Parkierungsfeld-Verkehrs-Schildern angebracht werden, welche auf 
Bezugsmöglichkeiten für Parkkarten aufmerksam machen? 

- Kann auf andere Weise bewirkt werden, dass auswärtige Besuchende über die Möglichkeiten, 
vorschriftsgemäss zu parkieren, hingewiesen werden? 

Patricia von Falkenstein“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

1. Bestehende Informationsquellen 

Die Motorfahrzeugkontrolle vertreibt sämtliche Parkkarten, die alle am Schalter der Motorfahr-
zeugkontrolle und im Internet erworben beziehungsweise beantragt werden können. Die Bezugs-
quellen aller Parkkarten sind detailliert auf der Homepage der Motorfahrzeugkontrolle beschrie-
ben: http://www.polizei.bs.ch/verkehr/strassenverkehr/parkieren.html 
 
Die Besucherparkkarte kann als einzige Parkkarte zudem auch an allen Billettautomaten der BVB 
im Kanton Basel-Stadt bezogen werden. Auf den Homepages der Motorfahrzeugkontrolle und der 
BVB ist diese Bezugsmöglichkeit Schritt für Schritt erläutert:  
http://www.bvb.ch/tickets-tarife/billettautomaten 
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2. Zu den Fragen 

Können Hinweise auf den Parkierungsfeld-Verkehrs-Schildern angebracht werden, welche auf 
Bezugsmöglichkeiten für Parkkarten aufmerksam machen? 
 
Die Ausgestaltung der Verkehrssignale ist schweizweit in der eidgenössischen Signalisationsver-
ordnung geregelt. Weil Signale innert sehr kurzer Zeit visuell erkannt und richtig interpretiert wer-
den müssen, gibt die eidgenössische Gesetzgebung eine abschliessende Liste zu verwendender 
Signale vor. Diese lässt es nicht zu, Hinweise für einen Bezugsort für einzelne Parkkarten auf 
Verkehrssignalen aufzuführen. 
 
Kann auf andere Weise bewirkt werden, dass auswärtige Besuchende über die Möglichkeiten, 
vorschriftsgemäss zu parkieren, hingewiesen werden? 
 
Das Bau- und Verkehrsdepartement wird bis Ende des Jahres 2016 auf allen Zufahrtsstrassen in 
die Stadt Basel Hinweisschildern (keine Verkehrssignale) platzieren. Darauf sollen die Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer mit einem kurzen Text auf eine noch zu erstellende Parkierungs-
Homepage hingewiesen werden, worauf sämtliche relevanten Informationen über das Parkieren 
in der Stadt Basel (Parkkarten, Parkierungsregeln, Parkleitsystem, öffentliche Parkhäuser, Behin-
derten-, Velo, Motorrad und Wohnmobilparkplätze etc.) abrufbar sind. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


